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Fragen der Finanzierung von Gewasserschutzanlagen aus der Sicht des Bundes

Bruno Milani?

1. Einleitung

Nach meinem Daflirhalten setzt sich das Thema «Finanzie-
rung von Gewaésserschutzanlagen» aus drei Teilbereichen
zusammen: Der Geldbeschaffung, der Kostenzurechnung
und weil sie in unserem Zusammenhang so wichtig sind,
vor allem den Subventionen. Sicher darf ich mit Ihrem Ver-
stdndnis rechnen, wenn ich die Gegenwartssituation als
Schnittpunkt von Vergangenem und Kommendem zu be-
schreiben suche. Dass dabei aus der Sicht des Bundes
manches nicht so genau und fir den konkreten Einzelfall
zutreffend herauskommt, ist wohl unvermeidlich. Um so
notwendiger werden deshalb lhre kritischen Erganzungen
im Rahmen der vorgesehenen Diskussion sein.

Unter Gewasserschutzanlagen sind im folgenden die
offentlichen Anlagen zur Sammlung und Behandlung von
Abwasser, sowie die 6ffentlichen Anlagen zur Abfallbehand-
lung zu verstehen. Mit dieser Vereinfachung sei aber kei-
neswegs die Bedeutung der anderen Kategorien von Ge-
wésserschutzanlagen gemindert. Dazu gehoren all die pri-
vaten Abwasseranlagen, die Gewasserschutzmassnahmen
bei Tankanlagen und die Vorkehren zum mengen- und gu-
temassigen Schutz von Grund- und Oberflachengewassern
bei den grossen Tiefbauarbeiten.

2. Kosten und Preis

Schatzungsweise durften in der Schweiz zurzeit jahrlich
etwa 2,5 Mrd. Fr. fir den gesamten Gewasserschutz ausge-
geben werden. Bei einem Bruttosozialprodukt im Jahr 1974
von 139,5 Mrd. Fr. wéare dies ein Anteil von 1,8 %o. Diese
Ausgaben schliessen alle 6ffentlichen und privaten Investi-
tionen, die laufenden Betriebskosten sowie die Aufwendun-
gen fur die Ausbildung, Forschung und Verwaltung ein.
Das fiihrt zweifellos zu einem hohen Preis fir die Reinhal-
tung unserer Gewasser. Diesen hohen Aufwendungen ste-
hen aber mehr als nur immaterielle, schwer quantifizierbare
Vorteile auf der Einnahmeseite gegeniber. Denken Sie nur
an die handfesten Vorteile, welche die Kanalisationen brin-
gen. Es sind nicht nur hygienische Vorteile, sondern auch
Vorteile infolge der gehérigen Verringerung des Ueber-
schwemmungsrisikos. Man vergisst diese zuletzt genannte

' Vortrag gehalten anlasslich der Mitgliederversammiung des Ver-
bandes Schweizerischer Abwasserfachleute (VSA) am 5. September
1975 in Zirich.

Bauten fiir Gewasserschutz. Auszug aus dem Bericht des
Delegierten fir Konjunkturfragen 1975 Tabelle 1

Bauvorhaben
in Millionen Franken

Bauobjekte Bautatigkeit

in Millionen Franken

Oeffentlicher

Bau 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1975
Klaranlagen und

Kanalisationen 724 815 853 1085 1142 954 861
Privater Bau

Klaranlagen und

Kanalisationen 129! 118! 121 1602 170? 160? 1507
Total 853 933 974 1245 1312 1114 1011

' Diese Zahlen dirften zu niedrig sein
2 Eigener Schatzung entsprechend

DK 628.3.003

Tatsache oft, und lastet in Anbetracht der Bedeutung des
Regenwassers fir die Bemessung der Kanalisationen wohl
falschlicherweise alle Kanalisierungskosten dem Gewasser-
schutz an. Ich moéchte behaupten, dass sich durch den Ab-
zug der Aufwendungen fir den Abtransport der Hochwas-
serspitzen die Kosten fiir die Abwasseranlagen mindestens
um 25°o verringern. Einen handfesten Gegenwert fir die
Massnahmen zum qualitativen und quantitativen Schutz
der Gewasser stellt Uberdies die Wasserversorgung dar.
Schliesslich stehen gerade bei industriellen Abwassersa-
nierungen den Ausgaben vielfach Einnahmen durch ver-
besserte Ausbeute bzw. geringerem Rohstoff- und Wasser-
verbrauch gegentber.

3. Jahrliche Investitionen fur die
kommunale Abwassersanierung

Die jahrlichen Investitionen fiir die kommunale Abwasser-
sanierung sind nicht genau bekannt. Vier verschiedene We-
ge zu einer Grossenordnung lassen diese etwas eingren-
zen. Eine Rechnung Ulber die jahrlich neu an Abwasser-
reinigungsanlagen angeschlossenen Einwohner ergibt 1,25
Mrd. Fr./Jahr. Geht man von den Bundesbeitragen aus,
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Bild 1 Entwicklung der Bautatigkeit und Bundesbeitrage an Ab-
wasser- und Abfallanlagen 1969 bis 1975.
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und schatzt die Ubrigen Ausgaben dazu, ergeben sich 1,5
Mrd. Fr./Jahr. Vergleicht man die Kostenrechnungen fiir die
Abwassersanierung des Kantons Tessin mit den Aufwen-
dungen in der ganzen Schweiz, ergibt sich eine jahrliche
Grbssenordnung von 1 Mrd. Fr.,, was zu wenig sein dirfte.
Im Bericht des Delegierten fiir Konjunkturfragen aus dem
Jahre 1975 Uber die Bautatigkeit in der Schweiz sind die
in Tabelle 1 zusammengestellten Werte fiir den Gewasser-
Schutz wesentlich.

Gréssenordnung und Bedeutung der
Gewasserschutzinvestitionen

Aufgrund der verschiedenen N&aherungsrechnungen durften
die derzeit fiir die kommunale Abwassersanierung vorge-
Nommenen Investitionen wohl zu Recht auf gegen 1,5 Mrd.
Fr. geschatzt werden. Man kann davon ausgehen, dass bis
heute rund 10 Milliarden Franken in die 6ffentliche Abwas-
Sersanierung investiert worden sind und dass etwa bis zum
Jahr 1985 weitere 10 Mrd. Fr. aufzubringen sein werden.
Damit erreicht der hier zur Diskussion stehende Bereich
derzeit einen Anteil von gegen 20 % der &ffentlichen Tief-
bauarbeiten und gegen etwa 10 % der gesamten ffentlichen
Chen Bautatigkeit. Unter Einschluss der gesamten offent-
lichen und privaten Bautatigkeit durfte der Anteil Abwas-
Sersanierung derzeit gut 6 % ausmachen. Wiirde man alle
Gewdsserschutzbauten inkl. Tankanlagen ins Verhaltnis
Zur gesamten Bautéatigkeit setzen, so ergabe dies einen An-
teil von mindestens 7,5 % fiir den Gewésserschutz.

4. Geldbeschaffung

Im Rahmen der Expertenkommission zur Vorberatung des
GeWésserschutzgesetzes wurde die Schaffung einer Lan-
deszentrale zur finanziellen Unterstiitzung des Gewasser-
Schutzes vorgeschlagen. Der Vorschlag strebte zwei Haupt-
Ziele an, die Sicherstellung einer zweckmassigen und ra-
SChen Finanzierung und Verwirklichung des Gewasser-
Schutzes und eine Zinsverbilligung. Die Landeszentrale
Wurde nicht geschaffen. Dafiir waren vor allem die Stel-
IunQnahmen der Bankiervereinigung und des Verbandes
Schweizerischer Kantonalbanken verantwortlich. Darin wur-
de namlich geltend gemacht, dass aus den letzten Jahren
keine Beispiele bekannt seien, bei denen sich die Realisie-
rung von Gewadsserschutzanlagen wegen Kreditschwierig-
'keiten verzégert hatte. Man betonte gleichzeitig, dass auch
N Zukunft die Banken bereit und in der Lage seien, die
Gemeinden mit langfristigen Geldern fir den Gewasser-
Schutz zy versorgen. Das war im Jahre 1969.

Seither mussten viele Gemeinden und Zweckverbande
erfahren, wie schwierig die Geldbeschaffung sein kann.
Vorerst war ja noch Geld in Hiille und Fille zu haben,
doch dann mussten die Massnahmen ergriffen werden,
um die Nachfrage nach Wirtschaftsgiitern in Einklang mit
der Produktivitat zu bringen. 1971 wurde der feste Wech-
Selkurs aufgehoben. Das Jahr 1972 brachte den Konjunk-
turbeschluss. Die Geldmenge und das Kreditvolumen muss-
'Een in Schranken gewiesen werden. Plotzlich waren die
°ffentlichen Anleihen nicht mehr attraktiv. Im August 1973
kam der Bundesratsbeschluss iiber das sogenannte Harte-
kontinSJent, wovon auch Gewasserschutzanlagen profitier-
ten. Dje Oelkrise, das Ende des Vietnamkrieges und vor
allem die Ueberproduktion der Industrienationen fiihrten
2ur momentanen Rezession, zu Absatzschwierigkeiten und
Mangelnder Investitionsbereitschaft. Auf einmal erhalten
NUn die Gemeinden wieder genugend Geld, derzeit sogar
ZU recht verniinftigen Zinsen.
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Bild 2 Entwicklung der Bundesbeitrage an Abwasser- und Abfall-
anlagen 1960 bis 1975.

5. Kostenzurechnung

Auch bei der Erstellung von Gewasserschutzanlagen muss
die Frage beantwortet werden, wer letztlich bezahlt. Im
Eidg. Gewasserschutzgesetz aus dem Jahre 1971 sind da-
zu die drei folgenden Hinweise enthalten:

— der Bund leistet Beitrage (Art. 33);

die Kantone haben einen angemessenen Teil der Ko-
sten zu Ubernehmen (Art. 33);

die Inhaber der Anlagen kénnen Beitrage und Gebih-
ren erheben (Art. 17).

Der Bund macht also seine Leistungen nach Gewas-
serschutzgesetz nur abhangig von denjenigen des Kan-
tons. Wie die Gemeinden bzw. die Trager der Anlagen
den verbleibenden Teil decken, bleibt offen. Demgegen-
Uber sollen Bundesbeitrage bzw. Darlehen nach dem Bun-
desgesetz Uber die Wohnbau- und Eigentumsférderung
(vom 4. Oktober 1974), wozu auch die Erschliessungshilfe
gehort, nur gewahrt werden, wenn

— die nach kantonalem Recht zustandigen o6ffentlich-recht-
lichen Korperschaften von den Grundeigentimern an-
gemessene Beitrdge an die Kosten der Groberschlies-
sung erheben, und

— die Kosten der Feinerschliessung ganz oder zum lber-
wiegenden Teil den Grundeigentimern iberbunden wer-
den.

Verursacherprinzip

Weshalb hat man wohl in der Schweiz nicht von allem An-
fang an den Gewasserschutz strikte nach dem Verursacher-
prinzip finanziert — etwa so, wie es mit unterschiedlichem
Erfolg in den Agences des Bassins in Frankreich ge-
schieht, oder wie es mit dem noch nicht in Kraft stehen-
den deutschen Abwasserabgabegesetz beabsichtigt ist?
In der Antwort auf diese wichtige Frage schliesse ich die
Subventionen aus, da sie im nachfolgenden Kapitel be-
handelt werden.
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Bild 3 Bedeutung der Gewasserschutzsubventionen im Bundes

haushalt. Staatsrechnung 1974, Aufteilung der Bundesbeitrage in Pro-
zenten.

Mir scheint, dass die Handhabung des Verursacher-
prinzips eine mehr oder weniger zentrale Planung voraus-
setzt, die ihrerseits den genauen Ueberblick Uber den Ist-
Zustand der Verschmutzungsquellen erfordert. Nun hat sich
aber in der Schweiz der Gewasserschutz evolutiv entwickelt.
Aus Einzelinitiativen wuchs langsam etwas heran. Keines-
falls soll dieses Vorgehen als das allein seligmachende
gepriesen sein, doch war es zweifellos ein Weg, der unter
den schweizerischen Gegebenheiten einen gewissen Er-
folg brachte. Nun ware es sicherlich falsch, zu behaupten,
es gabe im Gewasserschutz in der Schweiz so etwas wie
das Verursacherprinzip nicht, dieser Begriff sei eine Er-
findung der allerjiingsten Hochschulforschung. Die im gan-
zen Land platzgreifende Erhohung des Wasserpreises in-
folge der Abwassergebiihren beweist das Gegenteil. In die
gleiche Richtung weisen die zahlreichen Kanalisationsre-
glemente mit durchaus leistungsgerechten Forderungen an
die Beglnstigten. Schliesslich missen auch die durch ei-
gene Mittel zu deckenden Aufwendungen fur die Abwas-
sersanierung von Industrie und Gewerbe genannt werden.
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Bild 4 Bedeutung der Gewadasserschutzsubventionen im Bundeshaus-
halt. Bundesbeitrdge nach Hauptgruppen. Entwicklung der Anteile
in Prozenten.
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Wenn in vielen Gemeindeversammlungen harte Debatten
Uber die Grenzen der Anwendung des reinen Verursacher-
prinzips entstehen, und weiterhin der Einsatz von allge-
meinen Budgetmitteln verlangt wird, so steht dahinter eine
sozialpolitische Sorge. Wollten wir namlich alle éffentlichen
Leistungen nach dem Verursacherprinzip abgelten, kénn-
ten sich wohl die meisten von uns weder eine schwere
Krankheit, noch eine gute Ausbildung leisten. Zusammen-
fassend gilt fiir den Gewasserschutz, dass in der Schweiz
der Bund das Verursacherprinzip bisher kaum direkt gefor-
dert hat, dass dieses Prinzip trotzdem an Boden gewinnt
und vor allem bei den Betriebskosten zur Anwendung ge-
langt. Im Hinblick auf das vorgesehene Umweltschutzgesetz
ware die Erhebung von Abgaben im Zusammenhang mit
dem Verursacherprinzip besonders zum Ausgleich von un-
gleichen Wettbewerbslagen infolge ungleicher Anpassungs-
termine an neue Vorschriften nitzlich.

6. Subventionen nach
Gewasserschutzgesetz

Vorerst sei versucht, die Funktionen der Bundessubventio-
nen darzustellen und gleichzeitig ihre Bedeutung beim Ge-
wasserschutz zu finden.

Funktion der Subventionen

Solidaritat

Sobald das Wasser aus dem Siedlungsgebiet herausge-
schafft ist, hat nur noch der Unterlieger ein Interesse an
dessen Reinigung. Insgesamt kénnte man sogar behaupten,
dass die Schweiz ohne grossen Schaden fiir sich selber
in vielen Fallen mit weniger aufwendigen Gewasserschutz-
massnahmen auskame als sie nun erstellt werden oder
im Betrieb sind. Man denke an Genf, La Chaux-de-Fonds,
Chiasso oder den Raum Basel. Die Solidaritat von Ober-
lieger zu Unterlieger muss aber nicht bloss von Dorf zu
Dorf, sondern auch im internationalen Rahmen spielen.
Somit rechtfertigt es sich, wenn der Staat als Verband
der Einzelnen sich bei der Lésung der wichtigen Probleme
des Einzelnen engagiert.

Subsidiaritat

Hier steht die Frage des Finanzausgleichs im Vordergrund,
ein Postulat also, das nicht typisch ist flir den Gewésser-
schutz. Immerhin entfallen auch in diesem Bereich die
wohl hochsten Pro-Kopf-Investitionen auf die Berggebiete,
also in die finanzschwacheren Gegenden, was eine Ab-
stufung der Beitrdge nach der Finanzkraft der Kantone
rechtfertigt.

Ankurbelung, Beschleunigung

Sicher sind die Bundessubventionen nur einer der Grinde,
die mehr oder weniger im ganzen Land zur Ankurbelung
und Beschleunigung der Abwassersanierung beigetragen
haben. Dass es dank dieser besonders in den letzten Jah-
ren substantiellen Hilfe vorwarts ging, bleibt wohl unbe-
stritten.

Lenkungsmoglichkeit

Bekanntlich ist das Portemonnaie die empfindlichste Kor-
perstelle des Schweizers. So verwundert es nicht, wenn
ein gewisses, wohlabgewogenes Mitspracherecht des Bun-
des bei der Verwirklichung der Gewasserschutzanlagen, ge-
statzt auf seine finanzielle Beteiligung, am ehesten an-
kommt.
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Voraussetzungen fiir die Ausrichtung von
Subventionen

Von der Sache her

Es muss sich um eine Aufgabe mit hoher nationaler Prio-
ritdt handeln. Diese Bedingung erfiillt der Gewéasserschutz
Zweifellos in ausgezeichneter Weise.

Beim Empfanger

Der Empfanger muss zur einwandfreien Lésung einer be-
stimmten 6ffentlichen Aufgabe befdhigt sein. Das Gewas-
Serschutzgesetz lasst die Moglichkeit offen, dass auch
Private Beitrage erhalten, wenn sie offentliche Aufgaben
erfillen. Die Kantone bieten hier die Gewahr, weil sie alle
Massnahmen fachlich begleiten.

Beim Subventionsgeber

Zwischen den administrativen Umtrieben und der finanziel-
len Beglinstigung des Beitragsempfangers muss ein ange-
Messenes Verhéltnis bestehen. Dieses Verhaltnis ergibt
beim Gewasserschutz den glinstigen Wert von rund 2 %oo.
BerUcksichtigt man noch die bei den Projekten erzielten
Einsparungen, so verwandelt sich dieser Aufwand in einen
Ertrag von etlichen Prozenten.

Geschichte der Gewasserschutzsubventionen

Obwohl bereits das Fischereigesetz aus dem Jahre 1888
Samt der zugehérigen, dem Gewasserschutz gewidmeten
Verordnung aus dem Jahre 1925 und erst recht das Ge-
Wasserschutzgesetz von 1955 die Pflicht zur Abwasserrei-
”iQUng statuierten, blieben diese Vorschriften vielerorts
toter Buchstabe.

Warum? Wohl zum Teil deshalb, weil das Ausmass der
GeW«'Eisserverunreinigung noch ertraglich schien. Zum Teil
aber auch, weil diese Verpflichtung nicht mit Subventions-
bEStimmungen verslsst war. Das Gesetz von 1955 sagte
aus, dass der Bund nur ausnahmsweise Gewasserschutz-
beitrége leisten konne. So verwundert es nicht, dass bis
1960 bloss ein einziges Beitragsgesuch behandelt wurde.
Die Stagt Yverdon kam in den Genuss dieser ersten Zu-
SiCherung. Im Jahre 1962 revidierte der Bundesrat die
Gewésserschutzverordnung, um einer Reihe von parlamen-
tarischen Vorstéssen zu entsprechen, die allesamt Ge-
Wésserschutzbeitrége verlangten. Es war damals Aufgabe
€iner Expertenkommission, den Weg zu einer moglichst
e.XTensiven Auslegung des Begriffes «ausnahmsweise» zu
finden. sie machte im Rahmen des damals geltenden Ge-
Setzes das schier Unmogliche moglich. Das Wort «aus-
Nahmsweise» wurde so lange juristisch durchleuchtet, bis
Man darunter «in der Regel» verstehen durfte. Das gentigte
Nun aber vielen noch nicht, so dass 1965 und 1967 zwei
V0|ksinitiativen eine nochmalige Verstarkung der Bundes-
Subventionen verlangten, aus welchen dann 1971 das neue
GeW‘cisserschutzgesetz hervorging. Wie es mit der Ge-
SChichte der Subventionen weitergeht, steht noch véllig
offen. Vieles hingt von der Entwicklung des Bundeshaus-
haltes ap, Muissten bei andern wichtigen Subventionsberei-
Ch_en Abstriche gemacht werden, kdme wohl auch der Ge-
Wasserschutz nicht ganz ungeschoren davon.

KOntingentierung der Gewasserschutz-
Subventionen durch das Parlament

Seit jeher Uberwog die jahrlich an Gewasserschutzanlagen
2Ugesicherte Summe die im entsprechenden Zeitabschnitt
ausbezahiten Betrage. Bis Ende 1973 war die jahrliche
Zusicherungssumme (Verpflichtungskredite) nicht begrenzt,
Wogegen die Auszahlungskredite sich im Rahmen der Bud-
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Bild 5 Aufteilung der Gesamtausgaben des Bundes in Prozent. Die
Gesamtausgaben 1974 betrugen 13,053 Mrd. Franken.

getzahlen halten mussten. Durch Nachtragskredite konn-
ten die Auszahlungen gliicklicherweise fast regelmassig
aufgebessert werden.

Seit Beginn des Jahres 1974 kontingentiert das Parla-
ment nun auch die Verpflichtungskredite. Dadurch soll die
Summe der zugesicherten, aber nicht ausbezahlten Bun-
desbeitrage nicht weiter anwachsen. Wegen dieser Be-
grenzung und der gesetzlichen Verpflichtung, bis 1982 die
Abwassereinleitungen von nicht untergeordneter Bedeu-
tung zu sanieren, entstand ein Zielkonflikt. Die vom Parla-
ment jahrlich dem Gewasserschutz zugesprochenen Kre-
dite sind im Vergleich zum Baufortschritt zu niedrig. Diese
Tatsache allein ware wohl noch zu verkraften gewesen.
Dazu kommt aber, dass sich nun plotzlich auch die Ge-
meinden mit seit langerer Zeit ausstehenden Bundesbei-
tragen meldeten, und auch die Anspriiche auf Beitrédge
nach Artikel 44 Gewasserschutzgesetz (GSchG), dem so-
genannten Ruckwirkungsartikel geltend gemacht werden.

Bedarf an Bundesmitteln fiir Abwasser- und
Abfallanlagen in den kommenden Jahren

Aufgrund dieser Lage kann der Bedarf an Bundesmitteln
fir die kommenden 10 Jahre abgeschéatzt werden.

Aus Tabelle 2 ist versichtlich, dass bei unvermindert an-
haltendem Sanierungsrhythmus in den kommenden Jahren
jahrlich Gber 100 Mio Fr. fehlen dirften. Der Grund liegt
vor allem in den heute bereits bestehenden Verpflichtun-
gen.

Schatzung des Bedarfes an Bundesmitteln fir die kommen-
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den 10 Jahre Tabelle 2

Eingegangene, aber noch nicht ausbezahlte Verpflich- Mio Fr.

tungen fiir laufende Arbeiten (Verpflichtungsiiberhang)

Stand 1. 1. 1975 300

Einzugehende Verpflichtungen fiir angemeldete und in

Ausflihrung begriffene Vorhaben. Stand 1. 1. 1975 300

Einzugehende Verpflichtungen aufgrund von Artikel 44

GSchG (Ruckwirkung) 200

Einzugehende Verpflichtungen fiir neu in Angriff zu neh-

mende Gewasserschutzanlagen in den kommenden 10

Jahren 2300

Gesamtbedarf an Bundesmitteln fiir den baulichen Ge-

wasserschutz in den kommenden 10 Jahren 3100

Davon in den nachsten 5 Jahren zur Zusicherung und

Auszahlung féllig 2000
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Aufteilung der Zusicherungs- und Zahlungskredite fir Ab-
wasser- und Abfallanlagen auf die Kantone in den Jahren
1974 und 1975

Tabelle 3
Kanton Zusicherungskredite Zahlungskredite
1974 und 1975' 1974 und 1975'
in Mio Fr. in Mio Fr.

Zirich 41,9 34,7
Bern 58,0 57,3
Luzern 28,6 29,6

Uri 7,6 7,0
Schwyz 12,4 11,6
Obwalden 6,3 7,2
Nidwalden 6,9 29
Glarus 7,3 9,5

Zug 9,6 10,0
Freiburg 13,7 13,0
Solothurn 32,1 30,3
Baselstadt 1,1 —_
Baselland 14,1 12,9
Schaffhausen 75 6,5
Appenzell A. Rh. 4,0 4.3
Appenzell . Rh. 25 2,2

St. Gallen 34,8 43,5
Graublnden 20,6 20,0
Aargau 29,7 23,0
Thurgau 29,9 28,5
Ticino 37,8 31,0
Vaud 37,8 30,3
Valais 32,2 30,5
Neuchatel 19,8 19,2
Genéve 6,2 4,6
Sonderfonds 4,0
Total 503 474

' inkl. zusatzliche Kredite zur Férderung der Investitionstatigkeit

Zahlungen von Bundesbeitragen flir Abwasser- und Abfall-
anlagen an die Kantone unter Berucksichtigung:

1 der Baukostenindizes

2 der Finanzkraft

3 der Einwohner, Volkszahlung 1970

4 der angeschlossenen Einwohner (der effektiv angeschlos-
senen und 50 % der «im Bau befindlichen»)

Tabelle 4

Kanton 1 1 2 pro Einwohner

1960—1975 123 12 4

(indexiert) gewichtet Volkszahlung eff. angeschl.

in Mio Fr. in Mio Fr. 1970 in Fr. 1975 in Fr.
Zirich 43,8 43,8 44 44
Bern 80,4 65,0 55 118
Luzern 33,1 23,8 83 128
Uri 8,3 5,0 147 333
Schwyz 19,8 11,9 129 277
Obwalden 6,6 4,0 163 182
Nidwalden 3,8 3,1 119 238
Glarus 6,7 54 142 389
Zug 6,1 6,1 90 150
Freiburg 12,5 7,5 42 66
Solothurn 27,2 23,8 106 162
Baselstadt — —
Baselland 16,5 16,5 81 132
Schaffhausen 10,1 8,1 11 156
App. A. Rh. 1,3 0,8 61 147
App. I. Rh. 5.8 47 96 184
St. Gallen 66,4 53,2 138 179
Graublinden 18,3 11,0 68 250
Aargau 27,8 25,0 58 91
Thurgau 41,3 33,2 182 374
Ticino 18,3 14,7 60 346
Vaud 36,5 29,5 58 95
Valais 25,6 15,4 75 190
Neuchatel 23,8 20,2 120 176
Geneve 7,6 7,6 23 26
Total 547.8 439,2
Mittel je EW 70 112

Index 1960 — 66 = 1 (vereinfachte Annahme)
Index 1975 = 1,68
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Praktische Konsequenzen der fehlenden
Bundesgelder

Die vom Parlament vorgenommene Kontingentierung fihrte
dazu, dass auch das Amt fir Umweltschutz die verfig-
baren Kredite ab 1974 auf die Kantone aufteilen musste.
Wie sollte aber ein gerechter Schliissel gefunden werden?

Zu diesem Zwecke melden die Kantone jahrlich ihre
Bedirfnisse an, welche dann kantonsweise gewichtet wer-
den nach

— dem Stand des baulichen Gewasserschutzes;
— den natlrlichen Gegebenheiten;

— den bisherigen Bundesleistungen;

— der Finanzkraft.

So wurden fur die Jahre 1974 und 1975 (zusammenge-
nommen) die Kredite geméass Tabelle 3 aufgeteilt.

Wir machen uns nicht anheischig, bei der Verteilung der
Bundesgelder die vollkommene Gerechtigkeit gefunden zu
haben. Zum Glick konnte in den Fallen, wo unsere Schluss-
folgerungen nicht allseits befriedigten, im guten Einver-
nehmen mit den Beteiligten eine Losung gefunden werden.
Als besonders bemerkenswert erachte ich die Tatsache,
dass trotz grossen anfanglichen Arbeitsaufwandes zur Er-
mittlung der finanziellen Bedirfnisse die Kantone nun
erstaunlich gute Angaben liefern kénnen. Einige sind sogar
in der Lage, Mehrjahresprogramme vorzuweisen. Hier er-
weist sich der Sanierungsplan als vorzugliches Hilfsmittel,
wenn die dort enthaltenen technischen Angaben mit den
finanziellen Konsequenzen erganzt, und die Massnahmen
nicht bloss auf abgelegene Gebiete beschrankt, sondern
auch die viel kostspieligeren Bauwerke im Kanalisations-
perimeter einbezogen werden.

Eine weitere Konsequenz der fehlenden Bundesgelder
wurde dadurch gezogen, dass fur Bauvorhaben vorzeitige
Baubewilligungen erteilt werden, falls fir eine Beitrags-
zusicherung kein Kredit mehr vorhanden ist. Bauvorhaben
von untergeordneter Bedeutung erhalten eine Bewilligung
zweiter Prioritat. Diese werden nicht bereits im darauffol-
genden Jahr durch eine Zusicherung ersetzt.

Als letzte Konsequenz der dargelegten Finanzsituation
mochte ich mir eine etwas gewagte Feststellung erlauben.
Meines Erachtens schadet es namlich nicht, wenn wir
auch beim Gewasserschutz uns an das Wesentliche halten.
Es ist nun tatsachlich nicht alles gleich dringlich, und es
entsteht bestimmt fiir unsere Gewasser kein nicht wieder
gutzumachender Schaden, wenn wir — von Sonderféllen
abgesehen — die Abwassereinleitungen von untergeordne-
ter Bedeutung nicht sofort sanieren. Auch schadet es
nichts, wenn wir etwas bescheidener planen und so in
Kauf nehmen, dass in den Jahren weit nach zweitausend
die Abwasserfachleute wieder neue Probleme haben. Wir
waren in den letzten Jahren alle mitgerissen vom Sog
der exponentiellen Zunahme. Nun wollen wir beharrlich
und mit Bedacht dafiir sorgen, dass die Sache des Ge-
wasserschutzes auch bei etwas niedrigerer Flamme zum
Guten gefihrt wird.

Artikel 44 Gewasserschutzartikel (Rickwirkung)

Man wollte in der Zeit der Vorbereitung des Gewésser-
schutzgesetzes vermeiden, dass manniglich dessen Inkraft-
setzung abwartete, bevor mit dem Bau von Anlagen begon-
nen wurde. Deshalb sollen nun entsprechend ihrer In-
betriebnahme bzw. des Termins der Subventionszusiche-
rung auch an Anlagen alteren Datums erhdhte Bundesbei-
trdge geleistet werden. Das kostet den Bund rd. 200 Mio Fr.
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Bisher wurde dieses Versprechen nicht eingelost. Ich
mochte auf die Fur und Wider jetzt nicht eingehen. Das
Problem bleibt bestehen. Wir hoffen sehr, dass in abseh-
barer Zeit hier ein politischer Entscheid gefallt wird, denn
es ist nicht nur fiir die betroffenen Gemeinden, sondern
auch fiir die Beamten, welche die geharnischten Briefe
beantworten miissen, ein unbefriedigender Zustand.

7. Andere Gewasserschutzsubventionen

Man kann etwa die zynische Bemerkung héren, es wiirde
sich fiir einen mittleren Kanton lohnen, einen vollamtli-
Chen Mann zu halten, um herauszufinden, wie man am mei-
sten Bundessubventionen erhalt. Wie ist das nun beim
Gewasserschutz?

Rechte und Pflichten der Subventionsgeber und -neh-
mer sind im Gewasserschutzgesetz klar geregelt. Der Spiel-
raum ist im Gegensatz zu andern Bereichen auf ein Mini-
mum beschrankt. Wenn wir auch auf ein gutes Einverneh-
men mit unsern Kollegen von Kantonen und Gemeinden
Wert legen, so durfte dies die Subventionen kaum beein-
flussen. Als viel wichtiger erachte ich dafir umfassende,
klare und rechtzeitig eingereichte Unterlagen.

Wo sind beim Bund sonst noch Gewasserschutzsubven-
tionen zu holen?

Aufgrund des Gesetzes fir Wohnungsbau und Eigen-
tumsfé)rderung kann uber das Buro fir Wohnungsbau eine
Zinsverbilligung an Infrastrukturanlagen, inkl. Kanalisatio-
Nen in Neubaugebieten erwirkt werden. Dabei diirfte es
Sich oft um Kanale handeln, die nach Gewasserschutzge-
Setz nicht beitragsberechtigt sind.

Aufgrund des gleichen Gesetzes subventioniert der De-
legierte fiir Raumplanung im Zusammenhang mit Ortspla-
Nungen generelle Kanalisationsprojekte. Die Subventions-
Satze sind im allgemeinen niedriger als nach Gewasser-
Schutzgesetz.

Aufgrund des Gesetzes zur Investitionshilfe in Bergge-
bieten kénnen im Rahmen von regionalen Entwicklungs-
kOnzepten Zuschisse an die nach Ausschépfung der ande-
'en Bundesgesetze verbleibende Restlast bei Infrastruktur-
Massnahmen, inkl. Kanalisationen, erwirkt werden. Feder-
fihrend ist die Zentralstelle fiir Regionale Wirtschaftsforde-
'ung beim BIGA.

Zusammenfassend darf also festgestellt werden, dass
die Ueberschneidungen verschiedener Subventionsbestim-
Mungen des Bundes beim Gewésserschutz bescheiden
sind. Daneben ist es wohl unvermeidlich, dass etwa im
Rahmen des Nationalstrassenbaues, bei bundeseigenen
Bauten, oder bei Bachverbauungen, Diskussionen uber die
BGllas,tung der Mitbeteiligten und damit auch der Trager
der dffentlichen Abwassersanierung entstehen.

8. Férderung der Investitionstétigkeit
Uber den Gewasserschutz

Zielsetzung des Bundesbeschlusses lber
2usatzliche Kredite zur Férderung der
Investitionstatigkeit

Die Zielsetzung dieses Bundesbeschlusses vom 17. Juni
1975 st es, einen Uber das mittelfristige Bedarfsniveau
h‘inausgehenden Nachfrageriickgang durch zeitliches Vor-
Ziehen gewisser Bauarbeiten aufzuhalten. Diese Zielset-
2ung wird durch drei Teilprogramme bei den bundeseige-
Nen Bauten, den mitsubventionierten Bauten und dem
WOhnungsbau angestrebt.

Durch Bundessubventionen ausgeldstes Bauvolumen
Tabelle 5
Durchschnittliche Kosten der Abwassersanierung pro Einwohner

(Schéatzung inkl. Kapazitatsreserve aber ohne Industrie, Basis 1975)
in Franken

3000
100 %o
Subventionsberechtigte Nicht
Sanierungskosten subventionsberechtigte
in Fr./Einwohner Kosten
in Fr./Einwohner
2000 1000
Durchschnittliche Aufteilung der Kosten in Fr./Einwohner
Bund Kantone Gemeinden Gemeinden
(ohne private
Kanalisation)
20 %o 23 % 23 % 34 %
600 700 700 1000

Den Bundessubventionen entsprechendes Bauvolumen in Fr.

60 Mio 70 Mio 70 Mio 100 Mio
Bundessubvention

(zusatzlicher

Verpflichtungs-

kredit pro 1975)

300 Mio Bauvolumen

Eignung des Gewasserschutzes zur Forderung
der Investitionstatigkeit

Damit auch tatsachlich kurzfristig die gewlinschte Belebung
der Bauwirtschaft eintritt, missen die mit Zusatzkrediten
unterstitzten Bereiche folgende Kriterien erfillen:
dringliche Aufgabe

rasche Beschéftigungswirkung

breite regionale Streuung

hoher Baureifegrad

Auslésung eines hohen Bauvolumens

Diese Kriterien vermag der bauliche Gewasserschutz zu
erfillen. Deshalb hat das Parlament im Hinblick auf die
Baukonjunktur einen Zusatzkredit von je 60 Mio Fr. fir
neu einzugehende Verpflichtungen und Zahlungen bewil-
ligt. Tabelle 5 zeigt das durch diese Bundessubventionen
ausgeloste Bauvolumen.

9. Schlussbemerkungen

Die Frage der Finanzierung von Gewasserschutzanlagen
ist eng verbunden mit dem Auf und Ab der Wirtschafts-
lage. Einmal widersprechen die Zielsetzungen der Konjunk-
turpolitik denjenigen des Gewasserschutzes, ein andermal
— so wie jetzt — Uberlagern sie sich. In Anbetracht der
volkswirtschaftlichen Bedeutung, in Anbetracht auch der
Bedeutung fiir die offentlichen Haushalte in Bund, Kanto-
nen und Gemeinden, muss der im Gewasserschutz Tatige
Verstandnis fir diese Ubergeordneten Zusammenhange
aufbringen. Es geht nicht darum, die Verwirklichung der
Anlagen unnoétig zu verzégern. Wenn man bedenkt, wie
gewaltig und trage das Gewaésserschutzschiff ist, so wird
man sich vor brisken Mandévern hiten. Das einmal in fal-
sche Richtung gewiesene Schiff wiirde nicht so schnell
wieder auf den gewinschten Kurs zu bringen sein. Wenn
aber heute mehr denn je nach der unbedingten Notwendig-
keit jeder Auslage gefragt wird, wenn man wissen will, was
die Operation Gewasserschutz in den kommenden Jahren
noch kostet, wenn der Ruf nach Masshalten kommt, dann,
so meine ich, haben die vergangenen Jahre uns doch
dazu gefihrt, vermehrt Argumente, Zahlen und Vorstellun-
gen zu entwickeln, mit denen wir solchen Fragen mit Zu-
versicht begegnen konnen. So gesehen sind die zusatz-
lichen Arbeiten nicht umsonst gewesen.

Adresse des Verfassers: Bruno Milani, dipl. Ing., Chef der Abteilung
Abwasser- u. Abfalltechnik im Eidg. Amt fir Umweltschutz, 3003 Bern.

Wasser, Energie, Luft — Eau, énergie, air 68. Jahrgang, Heft 1 1976

13



	Fragen der Finanzierung von Gewässerschutzanlagen aus der Sicht des Bundes

